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Plan und Recht GmbH

Von:
Gesendet: Dienstag, 5. August 2025 09:33
An: beteiligung@planundrecht.de
Betreff: Bebauungsplan "Photovoltaik-Freiflächenanlage - OT Wainsdorf", 

nördliches Teilgebiet der Gemeinde Röderland - erneute Beteiligung nach 
§§ 4a Abs. 3 i.V.m. 2 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB

V/5.2-2398(5.Erg.) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
dem Bebauungsplan "Photovoltaik-Freiflächenanlage - OT Wainsdorf", nördliches Teilgebiet der Gemeinde 
Röderland stimmen wir zu. Es sind keine Gewässer II. Ordnung in unserer Unterhaltungspflicht betroffen. 
 
 

 
 

 
Gewässerverband Kleine Elster-Pulsnitz 
Finsterwalder Straße 32a 
03249 Sonnewalde 
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GDMcom GmbH  |  Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de

Unser Zeichen PE-Nr.: 07972/25
Reg.-Nr.: 07972/25

PE-Nr. bei weiterem 
Schriftverkehr bitte unbedingt 
angeben!

Plan und Recht GmbH 
Konstantin Schutlheiß 
Oderberger Straße 40 
10435 Berlin

Datum 29.07.2025

Photovoltaik-Freiflächenanlage - OT Wainsdorf, nördliches Teilgebiet

Ihre Anfrage/n 
vom: an: Ihr Zeichen:

BIL 18.07.2025 ONTRAS 20250728-0808, PJ 339 Freiflächen Photovoltaik Wainsdorf, nördliches Teilgebiet

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang

Erdgasspeicher Peissen GmbH Bernburg/OT 
Peissen nicht betroffen  Auskunft Allgemein

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!

PE-Nr. 07972/25 - 29.07.2025 - Seite 1 von 4



Tel. +49 341 3504-0
Fax +49 341 3504-100

E-Mail info@gdmcom.de

Amtsgericht Leipzig
HRB 15861

GDMcom GmbH
Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

USt.-ID-Nr. DE813071383

Bankverbindung
IBAN DE98 1203 0000 0001 3655 84
BIC BYLADEM1001  |  Deutsche Kreditbank AG
Zertifiziert DIN EN ISO 9001  |  ISO/IEC 27001
ISO 45001  |  SCCP  |  DIN 14675  |  berufundfamilie

Seite 1 von 1

gdmcom.de

Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: Photovoltaik-Freiflächenanlage - OT Wainsdorf, nördliches Teilgebiet

PE-Nr.: 07972/25
Reg.-Nr.: 07972/25

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben 
genannten Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die 
dargestellten Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –
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Plan und Recht

Von:
Gesendet: Montag, 21. Juli 2025 07:50
An: beteiligung@planundrecht.de
Betreff: WG: Bebauungsplan "Photovoltaik-Freiflächenanlage - OT Wainsdorf", 

nördliches Teilgebiet der Gemeinde Röderland - erneute Beteiligung nach 
§§ 4a Abs. 3 i.V.m. 2 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB

Anlagen: 250718_Anschreiben.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihre Anfrage haben wir geprüŌ. Es befinden sich keine Wärmeversorgungsleitungen und Datenkabel der Danpower 
im gekennzeichneten Bereich. 
 
Rufen Sie gerne an, wenn Sie Fragen dazu haben. 
 
WichƟger Hinweis: 
BiƩe ab sofort das Posƞach „leitungsauskunŌ@danpower.de“ für Anfragen benutzen – Danke! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 

Danpower Energie Service GmbH 
Betriebsstelle Großenhain 
Am Bobersberg 12 
01558 Großenhain 

 
         
         

 
 

 
 

Amtsgericht Potsdam 
HRB 25060 P 
USt‐IdNr.: DE812642489 

          
 
 

Von: beteiligung@planundrecht.de <beteiligung@planundrecht.de>  
Gesendet: Freitag, 18. Juli 2025 09:11 
An: @planundrecht.de;   
Betreff: Bebauungsplan "Photovoltaik‐Freiflächenanlage ‐ OT Wainsdorf", nördliches Teilgebiet der Gemeinde 
Röderland ‐ erneute Beteiligung nach §§ 4a Abs. 3 i.V.m. 2 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
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Bindungswirkung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Die Ziele der 

Raumordnung können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. 

Die für die Planung relevanten Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind im Rah-

men der Abwägung angemessen zu berücksichtigen. 

Hinweise 

• Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt haben, 

nicht wesentlich geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechtsvorschriften bleiben von die-

ser Mitteilung unberührt. 

• Die GL äußert sich im Rahmen der Behördenbeteiligung
1

 an kommunalen Bauleitplanungen zu den 

Inhalten der Landesplanung (LEPro 2007, LEP HR, Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwick-

lung (LEP FS), Braunkohlenplanung). Die Belange der Regionalplanung, insbesondere auch die beach-

tenspflichtigen regionalplanerischen Ziele, werden durch die Regionale Planungsgemeinschaft vertre-

ten. Die Regionale Planungsgemeinschaft ist als Träger öffentlicher Belange durch die Kommune di-

rekt zu beteiligen. 

• Wir bitten, Beteiligungen zu Bauleitplanverfahren nur in digitaler Form durchzuführen (E-Mail oder 

Download-Link) und dafür ausschließlich unser Referatspostfach zu nutzen: gl5.post@gl.berlin-

brandenburg.de. 

• Wir bitten, Mitteilungen über das Inkrafttreten von Bauleitplänen sowie Satzungen nach § 34 (4) 

BauGB oder die Einstellung von Verfahren nur in digitaler Form (E-Mail oder Download-Link) zu 

senden an unser Referatspostfach gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de sowie zur Aktualisierung des 

Raumordnungskatasters/PLIS zusätzlich an das LBV/Raumbeobachtung: PLIS@lbv.brandenburg.de. 

• Plan- bzw. Kartenunterlagen sollen - neben dem pdf-Format - für eine Übernahme der für die GL rele-

vanten Geometrien von Bauleitplänen in das Planungsinformationssystem (PLIS) zusätzlich im Da-

teiformat XPlanGML
2

 ab Version 5.0 übermittelt werden. In Hinblick auf die elektronische Aktenfüh-

rung sind Text- oder GIS-Dateien in einem Format ohne Verschlüsselung bei Speicherung zu übermit-

teln. 

• Information für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten siehe folgenden Link:  

https://gl.berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/Info-personenbezogene-Daten-GL-5.pdf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne Unterschrift gültig. 

 

                                                         

1

 Mit Inkrafttreten des geänderten Landesplanungsvertrages am 01.08.2024 ist die bisherige Mitteilung der Ziele der Raumordnung 

durch die GL entfallen (vgl. https://bravors.brandenburg.de/vertraege/lplv sowie das Rundschreiben der GL vom 03.09.2024 zur Auf-

stellung von Bauleitplänen nach Änderung des Raumordnungs- und Landesplanungsrechts: https://gl.berlin-brandenburg.de/umset-

zung-der-raumordnungsplaene/anpassung-der-bauleitplanung-an-die-ziele-der-raumordnung/). 

2

 Dateiformat XPlanGML zur Anwendung vorgeschrieben seit Oktober 2017, vgl. Beschluss IT-Planungsrat: https://www.it-planungs-

rat.de/beschluss/beschluss-2017-37; Erläuterungen zum XPlanungs-Format sind im Pflichtenheft unter: https://lbv.branden-

burg.de/datenerfassung-24777.html einsehbar. Fragen können gerichtet werden an: LBV-XPlanung@LBV.Brandenburg.de   
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Eine Berührung von Belangen der zum Zuständigkeitsbereich des LBV gehörenden 

Verkehrsbereiche Eisenbahn/Schienenpersonennahverkehr, Binnenschifffahrt und 

übriger ÖPNV erfolgt durch die Änderungen nicht. 

 

Belange des zivilen Luftverkehrs betreffend verweise ich auf die Stellungnahme der 

Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg (Abt. des LBV) im 

Verfahren. 

 

Durch die verkehrsplanerische Stellungnahme bleibt die aufgrund anderer 

Vorschriften bestehende Verpflichtung zum Einholen von Genehmigungen, 

Bewilligungen oder Zustimmungen unberührt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne 

Unterschrift gültig. 

 

 

 

 







Von: beteiligung@planundrecht.de
An:
Betreff: Fwd: WG: Entwurf Bebauungsplan "Photovoltaik-Freiflächenanlage - OT Wainsdorf", nördliches Teilgebiet //

Az.: GV 2024:166b // KORREKTUR
Datum: Mittwoch, 1. Oktober 2025 09:19:56
Anlagen: OutlookEmoji-173945706664146973abc-fab2-4755-b084-9299abe8d658.png

OutlookEmoji-173945706664101ee134f-28a5-438b-85be-b43aac8bb0c7.png

-------- Originalnachricht --------

Betreff:WG: Entwurf Bebauungsplan "Photovoltaik-Freiflächenanlage -
OT Wainsdorf", nördliches Teilgebiet // Az.: GV 2024:166b //
KORREKTUR

Datum:2025-07-21 08:29

An:<beteiligung@planundrecht.de>

Sehr geehrter ,
vielen Dank für die erneute Beteiligung an o. g. Verfahren.
Unsere fachliche Stellungnahme vom 22.04.2024, Az.: GV 2024:166 behält weiterhin
vollinhaltlich ihre Gültigkeit.
 

Mit besten Grüßen

--

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag



Wünsdorfer Platz 4-5
D-15806 Zossen (Ortsteil Wünsdorf)
Fon:       
Fax:        
E-Mail:  

Die E-Mail-Adresse dient nur dem Empfang einfacher Mitteilungen, sie eröffnet keinen
Zugang für digital signierte und / oder verschlüsselte Dokumente.
Informationen zum Datenschutz gem. Artikel 13, 14 DSGVO finden Sie unter:
https://bldam-brandenburg.de/datenschutz/

Von: 
Gesendet: Montag, 21. Juli 2025 08:25
An: beteiligung@planundrecht.de
Cc: 
Betreff: Entwurf Bebauungsplan "Photovoltaik-Freiflächenanlage - OT Wainsdorf", nördliches
Teilgebiet // Az.: GV 2024:166b
 



Sehr geehrter Herr Arndt,
vielen Dank für die erneute Beteiligung an o. g. Verfahren.
Unsere fachliche Stellungnahme vom 10.10.2024, Az.: GV 2024:166 behält weiterhin
vollinhaltlich ihre Gültigkeit.
 

Mit besten Grüßen

--

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Wünsdorfer Platz 4-5
D-15806 Zossen (Ortsteil Wünsdorf)
Fon:       
Fax:        
E-Mail:  



 

Besucheranschrift: Hauptsitz: 
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14476 Potsdam 
OT Groß Glienicke 
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Plan und Recht GmbH 
Bauleitplanung Entwicklungsplanung Regionalplanung 
Oderberger Straße 40 
10435 Berlin 
 
 

   

 
 

   
Internet:  www.lfu.brandenburg.de  
TOEB@LfU.Brandenburg.de 

 
 
 

Cottbus, 05.08.2025 

 

 

Bebauungsplan "Photovoltaik-Freiflächenanlage - OT Wainsdorf", nördlicher 

Teilbereich der Gemeinde Röderland 

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 
Eingereichte Unterlagen: 
 - Anschreiben vom 18.07.2025 
 - Begründung mit Änderungen, 07/ 2025 
 - Planzeichnung mit Änderungen, 07.07.2025 
 - Umweltbericht. 04.03.2025 
 - Artenschutzfachbeitrag, 04.03.2025 
 - Blendgutachten, 14.08.2023 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 
gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Um-
welt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wird 
für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung bei-
liegende Stellungnahme der Fachabteilung Immissionsschutz übergeben. Die 
Fachabteilung Wasserwirtschaft zeigt keine Betroffenheit an. Die fachliche Zu-



Seite 2 von 2 
 
 

 

Landesamt für Umwelt 

 Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

ständigkeit für den Naturschutz obliegt der unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Elbe/ Elster. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
 
Dieses Dokument wurde am 05.08.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 

öffentlich genutzte Gebäude, soweit wie möglich vermieden werden.  

 
Die Planunterlagen zum Entwurf vom Juli 2025 wurden hinsichtlich der Übereinstimmung mit den 
Erfordernissen des vorbeugenden Immissionsschutzes geprüft. In die Prüfung einbezogen wurde 
das von der SolPEG GmbH Hamburg mit Datum vom 14.08.2023 erarbeitete Blendgutachten der 
SolPEG GmbH Hamburg. Im Ergebnis der Prüfung werden nachfolgende Hinweise und 
Bewertungen übermittelt. 
 
1. Zum Blendgutachten  
Nördlich der Landstraße L59 (Am Tunnel) und westlich der Bahntrasse Berlin-Dresden ist auf einer 
Fläche von insgesamt ca. 16 ha (Planflächen nördlicher und südlicher Teil) eine PV-Anlage geplant. 
Die Modultische sollen nach Süden ausgerichtet mit einem Neigungswinkel von bis zu 20° und einer 
maximalen Höhe von ca. 3,50 m errichtet werden. Zwischen den einzelnen Modulreihen wird ein 
Mindestabstand von 3,00 m vorgesehen. Die nächstgelegenen Immissionsorte befinden sich im 
Ortsteil Wainsdorf östlich der Bahntrasse. 

Durch das Ingenieurbüro SolPEG wurde ein Blendgutachten vom 14.8.2023 erstellt, in dem die 
Blendwirkungen an schutzbedürftigen Räumen und auf den Straßen- und Schienenverkehr 
untersucht wurden. 

Im Blendgutachten wurde die PV-Anlage als Solarpark Prösen bezeichnet. Was den 
Gebietszuschnitt angeht bezieht sich das Gutachten auf einen mittlerweile überholten 
Planungsstand, dies wurde jedoch in der Planbegründung nachvollziehbar erläutert.  

Die Beurteilung von Blendwirkungen durch PV-Anlagen an schutzbedürftigen Räumen ist gemäß 
Ziffer 8.4 der in Brandenburg per Erlass eingeführten Licht-Leitlinie (Leitlinie des Ministeriums für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen 
vom 16.4.2014) durchzuführen. Zur Ermittlung der Immissionen (Blendzeiträume) wird dabei von 
idealisierten Annahmen ausgegangen: 

 Die Sonne ist punktförmig. 

 Das Modul ist ideal verspiegelt, das heißt es kann das Reflexionsgesetz „Einfallswinkel gleich 
Ausfallswinkel“ angewendet werden. 

 Die Sonne scheint von Aufgang bis Untergang, das heißt die Berechnung liefert die astronomisch 
maximal möglichen Immissionszeiträume. 

Eine erhebliche Belästigung im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) durch die 
maximal mögliche astronomische Blenddauer unter Berücksichtigung aller umliegenden 
Photovoltaikanlagen kann gemäß der Licht-Leitlinie vom 16. April 2014 vorliegen, wenn diese 
mindestens 30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalenderjahr beträgt. Hierzu wurde im 
Blendgutachten ein Immissionsort P6 (Berliner Str. 32 in Wainsdorf) untersucht. Für diesen P6 
wurde zwar die Einhaltung des nach der Lichtleitlinie empfohlenen Tageswertes (30 Minuten) 
prognostiziert, der Jahreswert kann allerding mit mehr als 50 Stunden pro Jahr deutlich überschritten 
werden. 

Aktuell befindet sich westlich und östlich der Bahntrasse, die zwischen dem Plangebiet und der 
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Wohnsiedlung Wainsdorf liegt, ein abschirmender Busch- und Baumbestand. Weiterhin ist zu 
berücksichtigen, dass nach der aktuellen Planung der Deutschen Bahn zum Streckenausbau der 
Bahnverbindung Berlin-Dresden (Baubeginn 2027) östlich des Plangebietes entlang der Bahnlinie 
eine Lärmschutzwand errichtet werden soll. 

Fazit: 

Sollte der derzeit vorhandene Busch- und Baumbestand erhalten bzw. eine Lärmschutzwand 

entlang der Bahnlinie errichtet werden, ist aus immissionsschutzfachlicher Sicht mit keinen 

erheblichen Belästigungen durch die PV-Anlage zu rechnen. 

Hinweis: 

Die Überprüfung der Einwirkung auf den Straßen- und Schienenverkehr liegt nicht in der 
immissionsschutzfachlichen Zuständigkeit. 

 
2. Zu den Planunterlagen 
Die wesentlichen Ergebnisse des erarbeiteten Fachgutachtens (Blendgutachten) sind in der 
Planbegründung beschrieben und bewertet. Darüber enthält der Umweltbericht vom 04.03.2024 
Beschreibungen und Bewertungen zu den für das Schutzgut Klima/Luft (Kapitel 5.4) sowie für das 
Schutzgut Mensch/Kultur- und Sachgüter (Kapitel 5.6) wesentlichen Umweltwirkungen. Hierzu 
bestehen in Bezug auf das betrachtete Plangebiet keine Ergänzungsanforderungen. 
 
 
Die Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlage ihre Gültigkeit. 

 
 
 
Dieses Dokument wurde am 05.08.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Bahnvorhabens erfolgt, sondern nur ein Rückbau der Schutzzäunung. Somit würde die Umsetzung des 
aktuell im Nordbereich geplanten PV-Parks artenschutzrechtliche Konflikte auslösen (Zerstörung 
geschützter Reptilien Lebensstätten).  
 
Durch die widersprüchlichen Aussagen zwischen Begründung und Umweltbericht kann abschließend nicht 
nachvollzogen werden, ob mit dem Planvorhaben artenschutzrechtliche Konflikte gem. §44 Abs.1 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ausgelöst werden. Eine abschließende Stellungnahme seitens der 
unteren Naturschutzbehörde ist somit derzeit nicht möglich.  
 
Zur abschließenden Prüfung von artenschutzrechtlichen Verboten im aktuellen Planvorhaben ist der 
Umweltbericht an das aktuelle Planvorhaben anzupassen und hinsichtlich der aktuellen 
naturschutzrechtlich relevanten Absprachen zwischen Projektträger und der deutschen Bahn zu ergänzen.  
 
 
1.2 Heidelerche  
 
Im Rahmen der faunistischen Erfassung (Stand März 2024) wurde ein Brutplatz der Heidelerche im 
aktuellen Plangebiet festgestellt. In der Begründung werden keine artspezifischen Ausgleichsmaßnahmen 
für die Heidelerche dargelegt. Somit kann nicht abschließend geprüft werden, ob durch das Planvorhaben 
artenschutzrechtliche Verbote gem. §44 Abs.1 BNatSchG (Zerstörung geschützter Lebensstätten) 
ausgelöst werden.  
 
Hinweis: 
 
Es besteht die Möglichkeit Lebensstätten für Heidelerchen innerhalb von Solarparks zu kompensieren, da 
die Heidelerche eine höhere Toleranz gegenüber Vertikalstrukturen hat als die Feldlerche. Für ein 
Heidelerchenhabitat ist eine lückige bis schüttere Grasflur notwendig (Vegetationshöhe 5cm), die in 
Abständen mit höheren Grasbüscheln (Vegetationshöhe 10-30cm für potentielle Neststandorte) 
durchsetzt werden.1  
 
Die Herstellung von Lebensstätten für die Heideleche kann z.B. mit der Maßnahme A1 (Herstellung einer 
artenreichen Dauerbegrünung) umgesetzt werden, bedarf dahingehend jedoch einer Konkretisierung. 
Insbesondere muss dargestellt werden, wie durch die Vorbereitung des Bodens, Begrünungsmethoden 
und Entwicklungs-/Folgepflege ein für die Heidelerche optimiertes Habitat hergestellt werden kann.  
 
Dahingehend wird das Hinweisheft des Kompetenzzentrum für Naturschutz und Energiewende für die 
Etablierung von artenreichem Grünland empfohlen:  
https://www.naturschutz-energiewende.de/publikationen/artenreiches-gruenland-im-solarpark-
etablieren-aber-wie/  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Pflege des Solarparks durch den Solarparkbetreiber bei 
festgestellten Brutvogellebensstätten artenschutzrechtliche Verbote berührt werden können, da die 
Betreiber keiner landwirtschaftlichen Privilegierung unterliegen. Folglich ist das Pflegekonzept unter 
Berücksichtigung des Artenschutzes so anzupassen, dass keine artenschutzrechtlichen Verbote gem. §44 
Abs.1 BNatSchG ausgelöst werden (insb. bei Flächenmahd). Bitte beachten Sie hierbei die artspezifische 
Brutzeit der Heidelerche gem. dem Niststättenerlass Brandenburg.  
 
 
                                                 
1 https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/massn_stat/103037 (Landesamt für Natur, Umwelt und 
Klima Nordrhen-Westfalen, zuletzt abgerufen am 07.08.25) 
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Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass bei der Etablierung von Grünland in Solarparks die Vorgaben 
der Brandschutzdienststelle zu beachten sind. Dieses Verlangen im Rahmen ihrer TÖB-Stellungnahme 
(Stand Juni 2023) eine grundsätzliche Kurzhaltung der Vegetation.  
 
Arten- und Brandschutz dürfen sich im B-Planverfahren nicht gegenseitig ausschließen.  
 
1.3 Schutzgut Boden 
 
Laut der Planzeichnung wird im Sondergebiet SO 1.3 eine GRZ von 0,55 und im Sondergebiet SO 1.4 eine 
GRZ von 0,6 festgesetzt. Eine Überschreitung der GRZ nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO wird durch die 
Festsetzung TF3 ausgeschlossen.  Demnach darf im Sondergebiet SO 1.3 55 % der Fläche und im SO 1.4 60 
% der Fläche überbaut und versiegelt werden. Eine Versiegelungsregelung, dass nur 3 - 5 % der Fläche im 
Zuge der Errichtung der PV-Anlage durch Aufständerung/Ständerbauwiese versiegelt werden dürfen, ist 
den textlichen Festsetzungen in der Planzeichnung nicht zu entnehmen. Demnach muss eine Versiegelung 
in Höhe der GRZ angenommen werden. Lediglich im Umweltbericht wird auf Seite 52 argumentiert, dass 
„der Versiegelungsgrad mit maximal 3 % der Flächen anzunehmen sein wird“. Da dies aktuell nicht textlich 
festgesetzt ist, ist ein Ausgleich für die Versiegelung entsprechend der GRZ vorzuhalten. 
 
2.  Folgende Hinweise sind für das Planvorhaben zu beachten: 
 
2.1  Feldlerche 
 
Durch das parallel verlaufende B-Planverfahren Erweiterung PV-Wainsdorf (Stand Juli 2025) ist bekannt, 
dass zum Ausgleich von Feldlerchenhabitaten im Rahmen der Maßnahme CEF 3 (Umwandlung einer 
Kurzumtriebsplantage zu Blühflächen mit Schwarzbrachestreifen) eine Ausgleichsfläche für insgesamt 15 
Feldlerchenreviere hergestellt wird. Die Gesamtanzahl an Revieren ergibt sich aus der Summe der 
festgestellten Feldlerchenhabitate aus den PV-Parks Prösen Nord, Prösen Süd und Prösen Erweiterung.  
 
In der aktuellen Begründung bezieht sich die CEF Maßnahme 3 auf den Verlust von sechs Brutrevieren im 
PV-Park Prösen Süd. Hier ist die CEF-Maßnahme entsprechend der aktuellen Gegebenheiten und den 
festgestellten Feldlerchenbestand im Plangebiet zu korrigieren.  
 
2.2  TF- Herstellung von Sichtschutzhecken  
 
Im Rahmen der Festsetzung TF6 (Sichtschutzhecken) ist die Anpflanzung von gewöhnlichem Liguster 
geplant. Gewöhnlicher Liguster ist kein Gehölz, dass in der Liste der in Brandenburg gebietseigenen 
Gehölzarten aufgeführt ist.  
 
2.3 A1- Herstellung einer artenreichen Dauerbegrünung 
 
Die in der Begründung angegebenen Flurstücke  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 32, 33, 34, 37 zur Herstellung 
einer artenreichen Dauerbegrünung befinden sich im südlichen Plangebiet des PV-Parks, die nicht Teil der 
aktuellen Planung für das nördliche Teilgebiet sind.  
 
2.5 VA8 -Artenschutzfachlich optimiertes Solarparkdesign zur dauerhaften Sicherung der Funktion des 

Lebensraums von Bodenbrüter 
 
Im Umweltbericht ist auf Seite 60 noch die artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme V8 zum 
Ausgleich von Feldlerchen innerhalb des Solarparks aufgeführt, die in der aktuellen Begründung verworfen 
wird.  
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08.08.2025 
 
Landkreis Elbe-Elster, Gemeinde Röderland 
Aufstellung des Bebauungsplans „Photovoltaik-Freiflächenanlage – OT Wainsdorf“, 
nördliches Teilgebiet der Gemeinde Röderland  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die DB AG, DB Immobilien, als von DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB Station & Ser-
vice AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellung-
nahme der Träger öffentlicher Belange zum o.g. Verfahren.  
 
Das Planungsvorhaben wird seitens der Deutschen Bahn und ihrer Konzernunternehmen abge-
lehnt. Die Gründe werden im Folgenden erläutert. Wir behalten uns Rechtsmittel vor, sollte die-
ser Ablehnung nicht entsprochen werden. 
 
Nach Prüfung der Unterlagen halten wir an unserer Ablehnung des Bebauungsplans fest. Es 
konnten zwar einzelne Punkte ausgeräumt, wesentliche Bedenken bestehen weiterhin und wur-
den in der Abwägung nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. Dies sind insbesondere: 

- Die geforderte Überarbeitung des Blendgutachtens erfolgte bislang nicht. Der Einwand 
bzgl. drehbarer Solarmodule bleibt mit Verweis auf den Planvollzug unbeantwortet, das 
Blendgutachten wiederum unterstellt eine ausschließliche Ausrichtung gen Süden. Die-
ser Widerspruch ist zu beseitigen. Entweder sind im B-Plan drehbare Module auszu-
schließen oder das Blendgutachten hat diese zu berücksichtigen 

- Der von uns geforderte Erhalt des bahnlinken Feldwegs wurde nicht berücksichtigt. Der 
Verweis auf den Planvollzug ist hier unzureichend, da im B-Plan der Weg in Teilen von 
einer Baumpflanzung überplant wird. Wir verweisen an der Stelle auf unsere Anmerkun-
gen zum Brandschutz; der Erhalt des Feldweges schafft zugleich einen entsprechenden 
Abstand zwischen Bahnkörper und PV-Anlage 

- Zu konkreten Maßnahmen des Brandschutzes fehlen jegliche Aussagen 
 
 

DB AG - DB Immobilien
Baurecht II

CR.R 32
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04105 Leipzig
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Allgemeine Mail-Adresse:
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Aktenzeichen: TOEB-BB-25-213664
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Die Stellungnahmen der früheren Beteiligungen behalten weiterhin Ihre Gültigkeit.  
 
Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der 
angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe-
sondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektri-
sche Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Be-
bauung führen können.  
 
Für sämtliche Schäden, die der Deutschen Bahn AG aus der Baumaßnahme entstehen, haftet 
der Antragsteller in vollem Umfang. 
 
Sämtliche Kosten, die der DB AG aus der Baumaßnahme entstehen, sind vom Antragsteller zu 
tragen und werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Abrechnung erfolgt nach den „Allgemei-
nen Vertragsbedingungen für außertarifliche Leistungen der DB AG (AVBL)“.  
 
Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für alle zu Schadensersatz verpflichtenden 
Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Betrieb des Bauvorhabens 
abgeleitet werden können und sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine 
Haftung des Bauherrn ergeben.  
Wir empfehlen daher vor Baubeginn eine erneute Beteiligung der DB AG, DB Immobilien, bei 
allen Baumaßnahmen durch den Bauherrn.  
Bei Bauten, die nicht im Genehmigungsfreistellungsverfahren errichtet werden, ist die DB als 
Nachbar am Verfahren zu beteiligen.  
 
Die Beteiligungen und Anfragen sind an die folgende Stelle zu richten: 
Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien 
Tröndlinring 3 
04105 Leipzig 
E-Mail: DB.DBImm.Baurecht-Suedost@deutschebahn.com  
 
Mit freundlichen Grüßen  
DB AG  - DB Immobilien  

+++ Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Kon-zerns 
enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, Telefon, E-
Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden müssen. +++ 

Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfügung. 
Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR-Code:  https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/ 
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Diese E-Mail ist nur für den benannten Empfänger bestimmt und kann 
vertrauliche und/oder privilegierte Informationen enthalten. Wenn Sie
nicht 
der bestimmungsgemäße Empfänger sind, unterrichten Sie bitte den Absender.
Bitte lesen, kopieren, nutzen oder offenbaren Sie keine der enthaltenen 
Informationen und löschen die E-Mail auf dem/den Computer(n) oder anderen 
Geräten, auf dem oder denen Sie sie empfangen haben.

This e-mail is intended only to the person or entity to which it is 
addressed and may be confidential and/or privileged.  If you are not the 
intended recipient, please notify the sender and do not read, use, copy or
disclose any information contained to others and delete it from the 
computer(s) or other equipment, on which you received it.

Hinweise zu unseren Datenschutzgrundsätzen finden Sie hier: 
http://www.planundrecht.de/?site=impressum
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nördliches Teilgebiet

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Nur per E-Mail:

Datum,

Betreff:

Bezug: Ihr Schreiben vom

Plan & Recht GmbH
Oderberger Str. 40
10345 Berlin

Telefon E-Mail

hier:

- Ihr Zeichen: Ohne18.07.205

Anforderung einer Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange

beteiligung@planundrecht.de

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungs-
belange nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens 
der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Im Auftrag
Mit freundlichen Grüßen   

BUNDESAMT FÜR
INFRASTRUKTUR, 
UMWELTSCHUTZ UND
DIENSTLEISTUNGEN DER 
BUNDESWEHR                          
                                                    
                                                    
                
                                           
Fontainengraben 200
53123 Bonn 
Postfach 29 63
53019 Bonn

Tel. 	+ 49 (0) 228 5504-0
Fax	 + 49 (0) 228 550489-5763

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. INFRASTRUKTUR

WWW.BUNDESWEHR.DE

REFERAT INFRA I 3

Allgemeine Information:
Im Zuge der Digitalisierung bitte ich Sie, Ihre Unterlagen in digitaler Form (E-Mail /Internetlink) 
bereitzustellen. Diese Vorgehensweise führt zu einer effizienten Arbeitsweise und schont die 
Umwelt. Sollte dies nicht möglich sein, bitte ich um Übersendung als Datenträger (CD, DVD, 
USB-Stick). Postalisch übermittelte Antragsunterlagen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 
zurückgesandt.






